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Deutscher Factoring Behrenstraße 73 

Verband e.V. 10117 Berlin 

Bundesministerium der der Finanzen 

Wilhelmstr. 97 

10117 Berlin 

- per E-Mail an: poststelle@bmf.bund.de -

Berlin, den 20.10.2022 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II 

Ihr Zeichen: DOK 2022/0955756 

Sehr geehrter Herr Zollickhofer, 

sehr geehrter Herr Dr. Sattler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

als im Lobbyregister eingetragene maßgebliche Interessensvertretung der deutschen Facto-

ring-Branche, deren aktuell 43 Mitglieder mit über 309 Mrd. Euro Umsatz in 2021 nach neut-

ralen Analysen einen Marktanteil von rund 98 Prozent des Umsatzvolumens der in Deutsch-

land verbandlich organisierten Factoring-Unternehmen abdecken, möchten wir die sehr 

kurzfristig eingeräumt Möglichkeit der Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Sankti-

onsdurchsetzungsgesetzes II (SDG II) wahrnehmen. 

Auch aufgrund der Kürze der Anhörungsfrist beschränken wir uns dabei auf die Kommentie-

rung des neuen § 23b GwG: 

Nach dessen Abs. 1 sollen u.a. auch als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute zugelas-

sene Factoringinstitute als Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 2 GwG künftig „der regis-
terführenden Stelle Abweichungen unverzüglich … melden, die sie zwischen den Angaben 
über die Immobilien, die im Transparenzregister zugänglich sind, und den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Angaben und Erkenntnissen über Immobilien feststellen“. Hierdurch wird 

die bereits bestehende Pflicht zur Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG ausgeweitet. 
Wir geben hierbei zu bedenken, dass Factoringinstitute gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 9 KWG den 

„laufenden Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne 
Rückgriff“ betreiben, wobei kein inhaltlicher oder ursächlicher Zusammenhang zu Immobi-

liengeschäften besteht. Factoringinstitute erhalten damit (genauso wie etliche andere Ver-

pflichtete i.d.S.) gegebenenfalls nur zufällig Angaben über im Transparenzregister eingetra-

gene Immobilien (z.B. über einen Jahresabschluss oder Prüfbericht), die jedoch in keinerlei 

Zusammenhang mit der Finanzdienstleistung Factoring oder mit den Geschäftsbeziehungen 

des Factoringinstituts stehen. Anders als die weiteren Daten zum wirtschaftlich Berechtigten 

gehören diese Angaben auch nicht zu den nach §§ 11 und 12 GwG von Factoringinstituten zu 

erhebenden und zu prüfenden Daten. Es müssten daher dem neuen § 23b GwG zufolge Daten 
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mit dem Transparenzregisterauszug abgeglichen werden, die nicht der Erhebungspflicht des 

GwG unterliegen. 

Auch wenn die neue Regelung des § 23b GwG gemäß dem ebenfalls neuen § 59 Abs. 15 GwG 

erst ab dem 01.01.2025 Anwendung finden soll, so würde eine umfassende Kontrollpflicht 

schon jetzt zu einer (mangels Schnittstelle händischen) Erfassung von im Transparenzregis-

terauszug aufgeführten Immobiliendaten führen, um ab Anfang 2025 die entsprechende Un-

stimmigkeitsmeldung abgeben zu können. Dies ist kurzfristig nicht zu leisten und vor dem 

Hintergrund der fehlenden Erhebungspflicht der Ist-Daten für Factoringinstitute unange-

messen. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Pflicht zur Unstimmigkeitsmeldung in Bezug auf Immobi-

lienangaben nur auf den Kreis von Verpflichteten beschränkt werden, deren Geschäftsbezie-

hungen sich unmittelbar und primär auf derartige Immobilienangaben beziehen – hierzu ge-

hören Factoringinstitute nicht. 

Wir regen daher eindringlich an, dies durch eine entsprechende Ergänzung des Gesetzestexts 

(z.B. „…den ihnen im inhaltlichen Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur Verfügung 
stehenden Angaben…“) oder zumindest in der Gesetzesbegründung klarzustellen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. jur. Alexander M. Moseschus Magdalena Wessel 

Verbandsgeschäftsführer Dezernentin Recht 




